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6164 Arbeitsnehmende (Stand Oktober 2020, https://www.amstat.ch/v2/index.jsp) sind in Basel 
land von Kurzarbeit betroffen und erhalten, vorausgesetzt ihre Arbeitgebenden stocken das nicht 
freiwillig auf, nur noch 80% ihres Lohns ausbezahlt. Weitere 6718 Personen sind aktuell als Stel- 
lensuchende gemeldet und müssen mit Lohneinbusse leben. Für Menschen mit tiefen Einkommen 
haben solche Einbussen verheerende Folgen. Denn während die fixen Ausgaben wie Miete, Kran-
kenkassenprämien und Lebensmittel unverändert hoch bleiben, fällt ein wichtiger Teil des Ein-
kommens weg. So stehen einer alleinstehende Mutter mit 4000.- Franken Nettolohn in der Kurzar-
beit nur noch 3200.- Franken zur Verfügung. Sie fällt somit unter das Existenzminimum für eine 
vier köpfige Familie. 

Auch kleine Arbeitgebende oder Selbständigerwerbende mit tiefen Einkommen teilen dieses 
Schicksal. Sie haben oft nur einen sehr tiefen oder gar keinen Anspruch auf Taggelder. Hier soll 
der Kanton mit einer entsprechenden Lösung dafür sorgen, dass auch alle mit tiefer Entschädi-
gung unter 4000 Franken, Selbständigerwerbenden oder Arbeitgebende von der Kurzarbeitsent-
schädigung profitieren können. 

Für solche Menschen muss eine unkomplizierte und schnelle Lösung gefunden werden. Über zu-
sätzliche Zahlungen an die Arbeitslosenversicherung soll der Kanton dafür sorgen, dass diese 
Fälle während der Krise 100% ihres Einkommens als Entschädigung erhalten. Somit lässt sich ein 
Abrutschen in die Sozialhilfe vermeiden und die Kaufkraft, und somit indirekt die Wirtschaft, stär-
ken. 

Bis auf Bundesebene eine Lösung in Sicht ist, wird es wohl noch viel Zeit verstreichen, sofern es 
dann überhaupt zu einer Lösung kommen wird. Aus diesem Grund muss der Kanton einspringen 
und via Nothilfefonds schnell, direkt und unkompliziert helfen. 
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Der Regierungsrat wird deshalb aufgefordert, dass Angestellte im Kanton Baselland, deren Kurzar-
beitsentschädigung (gemäss Artikel 31ff des Arbeitslosenversicherungsgesetztes) bei einem 100% 
Pensum weniger als 4000 Franken beträgt, während der Krise 100% anstatt 80% Entschädigung 
erhalten. 

Fürs Selbständige, Stellensuchende und Arbeitgebende mit gleich tiefer oder keiner Entschädi-
gung soll eine entsprechende Lösung gefunden werden. 

 

 


